
  

 

 
Gemeinde  Erzhausen 
 
Rodenseestraße 3 
64390 Erzhausen 
 
 

 

 

 

 

Bestätigung  
 
 
 
O Wir bestätigen, dass ab dem Haushaltsjahr 2022 von den ermittelten Betriebskos-

ten der  
 Ev. Kindertagesstätte Erzhausen 

   
die Landeszuschüsse gemäß § 32 Abs. 2 HKJGB in Abzug gebracht werden kön-
nen, bevor die jeweiligen Finanzierungsanteile der Vertragspartner berechnet wer-
den.  

 
Nicht verwendete Förderpauschalen eines Haushaltsjahres aus § 32 Abs. 3 und 4 
werden betriebskostenentlastend verrechnet.  

 
 
Erzhausen, den  
 
 
 
Für die Gemeinde Erzhausen 
  
 
 
_____________________________________ 
Unterschrift/en 
 
 
 
(Stempel/Siegel) 
 

 




